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An die Baubehörde der Gemeinde Seiersberg-Pirka 
 

Mitteilung 
nach § 21 Steiermärkisches Baugesetz 

WÄRMEPUMPE 
 
1. Angaben zu den Bauwerbern/innen 
 

Familienname/Firma  
 
 
 

 Titel  

 

Vorname  
 

 

Straße  
 Haus-

Nr.  
 

 

Ort  
 PLZ   

 

Telefon  
 

 

E-Mail  
 

 

2. Art des Vorhabens - Antragsgegenstand/stände (Bitte ankreuzen) 
 

 Errichtung einer Luftwärmepumpe 
 
 Errichtung von ……… Luftwärmepumpen (Anzahl bitte eintragen) 

 

3. Ort des Vorhabens 
 
Straße   Nr.   

 
KG   Gdst. Nr.  EZ  

 

4. Angaben zur Beurteilung der Wärmepumpe 
 

Folgende Wärmepumpe wird errichtet: 
 

Typenbezeichnung:  
 

 

Schallleistungspegel laut Datenblatt in dB LW,A:  
 

Errechneter Schallimmissionspegel an der relevanten Grundstücksgrenze laut  
Bestätigung eines befugten Sachverständigen (erforderliche Beilage, siehe Punkt 6): 
 

Beurteilungszeitraum Tag (06:00-19:00) in dB LA,r:  
 

Beurteilungszeitraum Abend (19:00-22:00) in dB LA,r:  
 

Beurteilungszeitraum Nacht (22:00-06:00) in dB LA,r:  
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Da es sich bei Luftwärmepumpenbetrieb um Dauergeräusche im Sinne der ÖNORM S 5021 
handelt, sind bei Betrieb die Planungsrichtwerte für den Widmungs-Basispegel an den 
Grundstücksgrenzen einzuhalten. 
 
Planungsrichtwerte für den Widmungs-Basispegel LA,95,FW im Reinen Wohngebiet 
Tag (06:00-19:00): LA,95,FW  = 40 dB 
Abend (19:00-22:00): LA,95,FW  = 35 dB 
Nacht (22:00-06:00): LA,95,FW  = 30 dB 
 
Planungsrichtwerte für den Widmungs-Basispegel LA,95,FW im Allgemeinen Wohngebiet 
Tag (06:00-19:00): LA,95,FW   = 45 dB 
Abend (19:00-22:00): LA,95,FW  = 40 dB 
Nacht (22:00-06:00): LA,95,FW = 35 dB 
 
Planungsrichtwerte für den Widmungs-Basispegel LA,95,FW im Dorfgebiet 
Tag (06:00-19:00): LA,95,FW   = 45 dB 
Abend (19:00-22:00): LA,95,FW  = 40 dB 
Nacht (22:00-06:00): LA,95,FW = 35 dB 
 
Planungsrichtwerte für den Widmungs-Basispegel LA,95,FW im Kerngebiet 
Tag (06:00-19:00): LA,95,FW   = 50 dB 
Abend (19:00-22:00): LA,95,FW  = 45 dB 
Nacht (22:00-06:00): LA,95,FW = 40 dB 
 
Planungsrichtwerte für den Widmungs-Basispegel LA,95,FW im Gewerbegebiet 
Tag (06:00-19:00): LA,95,FW   = 55 dB 
Abend (19:00-22:00): LA,95,FW  = 50 dB 
Nacht (22:00-06:00): LA,95,FW = 45 dB 

 
 

5. Erforderliche Unterlagen gem. § 21 Abs. 3 Ziff. 5 Stmk. Baugesetz 
 

 Lageplan  
 

 Technisches Datenblatt 
 

 Bestätigung einer oder eines nach den berufsrechtlichen Vorschriften befugten 
Sachverständigen des einschlägigen Fachbereichs über die Einhaltung des für die 
jeweilige Widmung nach dem Flächenwidmungsplan festgelegten zulässigen 
Planungsbasispegels an der relevanten Grundgrenze; als relevante Grundgrenze gilt 
die Grenze des am nächsten gelegenen Nachbargrundstückes im Bauland 

 

 
6. Erforderliche Bestätigung eines befugten Sachverständigen 
 
Es besteht die Möglichkeit, die gesetzlich geforderte Bestätigung einer oder eines nach den 
berufsrechtlichen Vorschriften befugten Sachverständigen (Punkt 5.) über die Gemeinde  
Seiersberg-Pirka zu beauftragten und die dafür anfallenden Kosten zu übernehmen. 
 
Bitte auswählen: 
  

☐ Die erforderliche Bestätigung durch einen Sachverständigen liegt der Meldung bei. 

 
☐ Ich erkläre mich mit der Beauftragung eines Sachverständigenbüros durch die 

Gemeinde Seiersberg-Pirka bereit und erkläre rechtsverbindlich, die dafür 
anfallenden Kosten in der Höhe von EUR 600,-- zzgl. MwSt. zu übernehmen.  
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 Die angeführten Kosten betreffen die Prüfung für eine Wärmepumpe. Die 
Verrechnung von mehreren Wärmepumpen erfolgt nach tatsächlichem Aufwand des 
Sachverständigen für die Prüfung der Unterlagen. Im Falle einer Beauftragung durch 
die Gemeinde benötigt das Sachverständigenbüro für eine Prüfung des Vorhabens 
folgende Unterlagen, die der Meldung beizulegen sind: 

 
 Lageplan/Grundrissplan M 1:1000 in denen der Abstand der Wärmepumpe zu 

den relevante Nachbargrundgrenzen dargestellt ist. 
 
 Datenblatt der Wärmepumpe, aus welcher der Schallleistungspegel der 

Wärmepumpe ersichtlich ist. 
 
 

7. Datum und Unterschrift Bauherr/in 
 (bei juristischen Personen firmenmäßige Unterzeichnung mit Stampiglie) 
 

Ort, 
Datum 

 
Unterschrift 

 

 

Ort, 
Datum 

 
Unterschrift 

 

 
 
 

8. Telefonische Erreichbarkeit 
 

Um im Falle von Unklarheiten eine rasche Bearbeitung Ihres Antrages zu ermöglichen, bitten 
wir um Bekanntgabe der Telefonnummer, unter der Sie tagsüber zu erreichen sind.   
 

Tel. Nr. des/der 
Planverfassers/in 

 

 

Tel. Nr. des/der allenfalls 
Bevollmächtigten 

 

 


